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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.09.1977

Norm

FinStrG §19 Abs4

Rechtssatz

Bei der Wertersatzaufteilung kann auch darauf Bedacht genommen werden, in welchem Maß Beteiligte bei dem

Finanzvergehen den Verfall des eigenen Vermögens riskierten.

Entscheidungstexte

10 Os 91/77
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